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Informationsschreiben 2021/9: 
Abgabe von Lebensmitteln nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) 

1. Ausgangslage 

Die Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, Lebensmittelabfälle bis im Jahr 2030 zu halbieren. Das Bundes-

amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat die Zürcher Hochschule für angewandte 

Wissenschaften (ZHAW) beauftragt, Entscheidungsgrundlagen für die Abgabe und die Datierung von 

Lebensmitteln zu erstellen. Die ZHAW hat dafür zwei Grundlagenberichte erstellt.  

Zum einen ist es der «Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten bei der Datierung von Le-

bensmitteln»1, welcher konkrete Empfehlungen für die korrekte Wahl der Datierungsart gibt. Zum an-

deren der «Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten bei der Abgabe von Lebensmitteln»2, 

welcher Betrieben, die Lebensmittel herstellen, Inverkehrbringen oder abnehmen eine Entscheidungs-

grundlage liefert, um die Abgabe von Lebensmitteln im Sinne der Gewährleistung der Lebensmittelsi-

cherheit sowie der Reduktion von Lebensmittelverlusten weiter zu optimieren. 

Wer Lebensmittel herstellt, entscheidet bei der Festlegung des MHD eher vorsichtig, damit das Le-

bensmittel bis zum angegebenen Datum die Qualitätsanforderungen garantiert erfüllt. Anhand wissen-

schaftlich fundierter Analysen der ZHAW, wurden somit die Rahmenbedingungen für eine mögliche 

Ausweitung der Abgabe und des Spendens von Lebensmitteln nach Ablauf des MHD definiert, ohne 

dabei die Lebensmittelsicherheit zu gefährden.  

Dieses Informationsschreiben erläutert wie und wann Betriebe und Organisationen Lebensmittel nach 

Ablauf des MHD an Konsumentinnen und Konsumenten korrekt und sicher abgeben und somit einen 

Beitrag gegen die Lebensmittelverschwendung leisten können. 

 

                                                      
1 Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten bei der Datierung von Lebensmitteln – Rechtliche Aspekte und Lebensmittelsicherheit (Grund-
lagenbericht), November 2021; Link 

2 Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten bei der Abgabe von Lebensmitteln – Rechtliche Aspekte und Lebensmittelsicherheit (Grundla-
genbericht), November 2021; Link 

https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/23508/3/2021_Spielmann-Prada-etal_BLV-Datierungsleitfaden.pdf
https://digitalcollection.zhaw.ch/bitstream/11475/23509/3/2021_Beretta-etal_BLV-Spendenleitfaden.pdf
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2. Rechtsgrundlagen 

 Artikel 1, 7 und 18 des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (LMG; 

SR 817.0) 

 Artikel 8 und 12 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV; SR 817.02) 

 Artikel 13 und 14 und Anhang 1 und 8 der Verordnung des EDI betreffend die Information über 

Lebensmittel (LIV; SR 817.022.16) 

 Artikel 24 und 25 der Verordnung des EDI über die Hygiene beim Umgang mit Lebensmitteln 

(HyV, SR 817.024.1) 

 

3. Beurteilungen 

Das Inverkehrbringen von Lebensmitteln nach Ablauf des MHD ist grundsätzlich erlaubt, sofern fol-

gende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 Die Qualität, wie auch die Sicherheit des Lebensmittels ist gewährleistet, und 

 Konsumentinnen und Konsumenten sind bei deren Abgabe nicht getäuscht3.  

Der Grundlagebericht «Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten bei der Abgabe von Le-

bensmitteln» zeigt, dass je nach Lebensmittelkategorie unterschiedliche «MHD+ Abgabegrenzen» 

möglich sind. «MHD+ Abgabegrenzen» sind Zeitangaben darüber, wie lange nach Ablauf des MHDs 

Produkte bei korrekter Lagerung in der Regel noch einwandfrei und sicher sind und folglich noch abge-

geben werden können. Für Produkte wie z.B. Kleingebäck und pasteurisierte Milch ist eine «MHD+ Ab-

gabegrenze» von 6 Tagen möglich. Bei Lebensmitteln wie z.B. Teigwaren und ungekühlt lagerbaren 

Getränken, beträgt die «MHD+ Abgabegrenze» hingegen ca. 1 Jahr.  

Sofern die Sicherheit gewährt ist, können auch Lebensmittel, welche von der Pflicht der Angabe eines 

MHD ausgenommen sind wie z.B. Backwaren, welche ihrer Art nach üblicherweise innerhalb von 24 

Stunden nach der Herstellung verzehrt werden, ebenfalls nach dieser Periode abgegeben werden. Es 

muss allerding auch hier entsprechend darüber informiert werden (z.B. «von gestern»). 

Im Gegensatz dazu dürfen Lebensmittel, welche mit einem Verbrauchsdatum versehen sind, nach Ab-

lauf dieses Datums nicht mehr an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden (Anhang 1 

Ziff. 6 LIV). Grundsätzlich zum Einfrieren geeignete Lebensmittel mit einem Verbrauchsdatum können 

zwecks Haltbarkeitsverlängerung spätestens bis am Tag des Ablaufs des Verbrauchsdatums fachkom-

petent eingefroren werden, sofern sie noch in einwandfreiem Zustand sind. Solche Lebensmittel müs-

sen mit dem Einfrierdatum und einem MHD (Einfrierdatum + 90 Tage) gekennzeichnet werden. Es 

muss zusätzlich darauf hingewiesen werden, dass nach dem Auftauen die Lebensmittel innerhalb von 

24 Stunden verzehrt werden sollen. Diese tiefgefrorenen Lebensmittel können bei Einhaltung der Tief-

kühlkette an Konsumentinnen und Konsumenten abgegeben werden.  

Die im «Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten bei der Abgabe von Lebensmitteln» vorge-

schlagenen «MHD+ Abgabegrenzen» stützen sich auf die momentan geltende Praxis der Lebensmit-

telbetriebe bei der Festlegung des MHD. Die «MHD+ Abgabegrenzen» müssten bei einer Praxisände-

rung erneut evaluiert werden. Das BLV ist diesbezüglich regelmässig mit der Lebensmittelindustrie im 

Austausch. 

Die «MHD+ Abgabegrenzen» ersetzen nicht die visuelle und – wenn möglich – sensorische Prüfung 

(Geruch, Geschmack, Farbe, Konsistenz usw.) der Produkte vor der Abgabe. Lebensmittelbetriebe ha-

ben weiterhin die Verantwortung sicherzustellen, dass die Lebensmittel bei der Abgabe nach Ablauf 

des MHD einwandfrei und sicher sind. Eine sensorische Prüfung durch die Konsumentinnen und Kon-

sumenten vor dem Verzehr ist ebenfalls empfohlen.  

Die Fachorganisationen haben basierend auf dem «Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten 

bei der Datierung von Lebensmitteln» und dem «Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten 

                                                      
3 Vgl. dazu auch Kapitel 6.2 des «Leitfaden zur Reduktion von Lebensmittelverlusten bei der Abgabe von Lebensmitteln» 
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bei der Abgabe von Lebensmitteln» der ZHAW eine graphische Zusammenfassung (Infoblatt MHD+: 

Genuss ohne Risiko) erarbeitet, welche als Hilfsmittel für Lebensmittelbetriebe wie auch für Konsu-

mentinnen und Konsumenten dient.  

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

Dr. Michael Beer 

Vizedirektor 

 

https://www.tischlein.ch/index.php?eID=tx_securedownloads&p=214&u=0&g=0&t=1638264088&hash=46288e585da2dfbe74fc40e04315a0a133e3e4ea&file=index.php?eID=tx_securedownloads&p=52&u=0&g=0&t=1639739871&hash=9e25d8eb155979d26cc28f9885b25bcfddfad05e&file=fileadmin/seiteninhalt/medien/lebensmittelvernichtung/Tdd_Genuss_ohne_Risiko_de.pdf
https://www.tischlein.ch/index.php?eID=tx_securedownloads&p=214&u=0&g=0&t=1638264088&hash=46288e585da2dfbe74fc40e04315a0a133e3e4ea&file=index.php?eID=tx_securedownloads&p=52&u=0&g=0&t=1639739871&hash=9e25d8eb155979d26cc28f9885b25bcfddfad05e&file=fileadmin/seiteninhalt/medien/lebensmittelvernichtung/Tdd_Genuss_ohne_Risiko_de.pdf
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